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4 Liste der Einstufungen der Viren  
 
4.1 Vorbemerkungen 
 
(1) Die Legaleinstufungen nach Anhang III der Richtlinie 2000/54/EG sind in der 
nachfolgenden Liste in der Spalte „Spezies“ durch Fettdruck hervorgehoben. 
 
(2) In der Liste in Nummer 4.3 finden sich neben den für den Arbeitsschutz 
relevanten Einstufungen auch zusätzliche Hinweise auf die Pathogenität der 
jeweiligen Viren für Wirbeltiere sowie zum zoonotischen Potenzial. 
Sicherheitsmaßnahmen, die ein Entweichen eines wirbeltierpathogenen Virus in die 
äußere Umgebung bzw. in andere Arbeitsbereiche minimieren bzw. verhindern, sind 
in der TRBA 120 „Versuchstierhaltung“ [10] niedergelegt. 
 
(3) Nicht in der Liste enthalten sind Viren, die vom International Committee on 
Taxonomy of Viruses (ICTV) bisher nicht klassifiziert wurden, d.h. Viren, die noch 
keiner Spezies bzw. Gattung zugeordnet wurden. 
 
(4) Ebenfalls nicht in der Liste enthalten sind Virusspezies, die vom ICTV 
ausschließlich auf Basis des Nukleinsäurenachweises (Transkriptom-, Virom-, 
Mikrobiomanalysen etc.) in Exkrementen, Sekreten o.ä. gelistet werden. Hier sind 
Kontaminationen durch Nahrung (Futtertiere, Insekten, Pflanzen) oder 
Umwelteinflüsse nicht auszuschließen. In diesen Fällen existieren weder Isolate der 
infektiösen Viren noch liegen Daten zum Infektionsverhalten bzw. der Pathogenität 
für Wirbeltiere, einschließlich Menschen, vor. Aufgrund der fehlenden Daten ist bei 
diesen Virusspezies die Einstufung in eine Risikogruppe nach dem derzeitigen Stand 
der Wissenschaft nicht möglich. Des Weiteren sind in der Liste keine Viren enthalten, 
die in potenziellen Vektoren (Arthropoden) nachgewiesen wurden, für die jedoch 
keine Daten vorliegen, ob sie auf Wirbeltiere und Menschen übertragen werden und 
diese infizieren. Alle diese Viren sind mit entsprechender Kennzeichnung in [5] 
gelistet.  
 
(5) Bei Einstufungsfragen steht der Unterausschuss 3 „Wissenschaftliche Bewertung 
und Einstufung von Biostoffen“ des ABAS beratend zur Verfügung. 
 
4.2 In der Liste verwendete Kennzeichnungen 
(**) 
Bei bestimmten Biostoffen, die in die Risikogruppe 3 eingestuft und in der Liste mit 
zwei Sternchen (**) versehen wurden, ist das Infektionsrisiko für Arbeitnehmer 
begrenzt, da eine Infektion über den Luftweg normalerweise nicht erfolgen kann. 
Weitergehende Informationen zu Infektionsquellen, zum Übertragungsweg und zu 
spezifischen Schutzmaßnahmen einschließlich Inaktivierungsmaßnahmen enthält die 
TRBA 100 „Schutzmaßnahmen für Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen in 
Laboratorien“ [1]. 
 
D  
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Gemäß Richtlinie 2000/54/EG ist das Verzeichnis der gegenüber diesem Biostoff 
exponierten Arbeitnehmer länger als 10 Jahre nach dem Ende der letzten bekannten 
Exposition aufzubewahren. 
 
onc  
Onkogen. Virus enthält Gene, die beim natürlichen Wirt (Menschen oder Tiere) 
maligne Tumore hervorrufen können. 
 
sr 
Schwangerschaftsrelevant: Als schwangerschaftsrelevant gelten Infektionen, für die 
publizierte Daten zeigen, dass sie die Gesundheit des Feten (Embryo-/Fetopathie) 
und/oder der Schwangeren (schwerere Erkrankung als bei Nichtschwangeren) 
und/oder des Neugeborenen (neonatale Erkrankungen, konnatale Syndrome, 
Spätfolgen) beeinflussen [11]. 
 
t2 
Wegen der Wirbeltierpathogenität können aus tierseuchenrechtlicher Sicht 
Sicherheitsmaßnahmen erforderlich werden, die vergleichbar mit den 
Sicherheitsmaßnahmen der Schutzstufe 2 ein Entweichen des Virus in die äußere 
Umgebung bzw. in andere Arbeitsbereiche minimieren (siehe auch TRBA 120).  
 
t3  
Wegen der Wirbeltierpathogenität können aus tierseuchenrechtlicher Sicht 
Sicherheitsmaßnahmen erforderlich werden, die vergleichbar mit den 
Sicherheitsmaßnahmen der Schutzstufe 3 ein Entweichen des Virus in die äußere 
Umgebung bzw. in andere Arbeitsbereiche verhindern (siehe auch TRBA 120). 
 
t4  
Wegen der Wirbeltierpathogenität können aus tierseuchenrechtlicher Sicht 
Sicherheitsmaßnahmen erforderlich werden, die vergleichbar mit den 
Sicherheitsmaßnahmen der Schutzstufe 4 ein Entweichen des Virus in die äußere 
Umgebung bzw. in andere Arbeitsbereiche verhindern (siehe auch TRBA 120). 
 
V  
Wirksamer Impfstoff verfügbar und in der EU registriert. Die Kennzeichnung mit „V“ 
wurde aus Anhang III der Richtlinie 2000/54/EG übernommen. 
 
Hinweis: Diese Kennzeichnung besagt nur, dass ein Impfstoff verfügbar ist, nicht 
jedoch, ob er allumfassend wirksam ist und eine Impfung von der Ständigen 
Impfkommission (STIKO) empfohlen wird. 
 
Z  
Die in dieser TRBA mit „Z“ gekennzeichneten Viren umfassen die in der Richtlinie 
2003/99/EG [12] genannten Zoonoseerreger sowie weitere, unter Punkt B.4. Anhang 
I der Richtlinie 2003/99/EG fallende, aber dort nicht namentlich genannte Viren. 
Diese Kennzeichnungen entstammen [4].  
Zoonoseerreger sind sämtliche Viren, Bakterien, Pilze, Parasiten oder sonstige 
biologische Einheiten, die Zoonosen verursachen können.  
Zoonosen sind sämtliche Krankheiten und/oder sämtliche Infektionen, die auf 
natürlichem Weg direkt oder indirekt zwischen Tieren und Menschen übertragen 
werden können. 
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01 
Impfangebot bei Tätigkeiten mit impfpräventablen Biostoffen im Rahmen der 
arbeitsmedizinischen Vorsorge gemäß Anhang Teil 2 der Verordnung zur 
arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) [13]. 
 
02 
In Deutschland nicht zugelassener Impfstoff.  
 
03 
Die allgemeine Stellungnahme bzw. Empfehlung der ZKBS zu gentechnischen 
Arbeiten mit diesem Virus ist zu beachten. 
 
04 
Bei Arbeiten mit Arthropoden (natürlichen Vektoren) und/oder bei Tierversuchen sind 
zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen. Siehe TRBA 120 „Versuchstierhaltung“ [10]. 
 
05 
Meldepflichtige Krankheiten nach § 6 Infektionsschutzgesetz (IfSG) [14]. 
 
06 
Meldepflichtige Nachweise von Krankheitserregern nach § 7 Infektionsschutzgesetz 
(IfSG)[14]. 
 
07 
Meldepflicht bei Verletzung eines Menschen durch ein tollwutkrankes, -verdächtiges 
oder -ansteckungsverdächtiges Tier sowie bei Berührung eines solchen Tieres oder 
Tierkörpers (§ 6 Infektionsschutzgesetz – IfSG) [14]. 
 
08 
Die Verordnung über anzeigepflichtige Tierseuchen (TierSeuchAnzV) ist zu beachten 
[15]. 
 
09 
Die Verordnung über meldepflichtige Tierkrankheiten (TkrMeldpflV) ist zu beachten 
[16]. 
 
10 
Genehmigung bei Einführung des Tierseuchenerregers gemäß Verordnung über das 
innergemeinschaftliche Verbringen und die Einfuhr von Tierseuchenerregern 
(Tierseuchenerreger-Einfuhrverordnung – TierSeuchErEinfV) [17]. 
 
11 
Besondere Genehmigung bei Einführung des Tierseuchenerregers gemäß 
Verordnung über das innergemeinschaftliche Verbringen und die Einfuhr von 
Tierseuchenerregern (Tierseuchenerreger-Einfuhrverordnung – TierSeuchErEinfV) 
[17]. 
 
12 
Besondere Anforderungen an Beschaffenheit, Betriebsmittel, Betrieb, Verhalten und 
persönliche Schutzausrüstungen nach der Verordnung über Sera, Impfstoffe und 
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Antigene nach dem Tierseuchengesetz (Tierimpfstoff-Verordnung – TierImpfStV) 
[18]. 
 
4.3 Liste der Einstufungen der Viren 
Die Liste der Viren und TSE-Agenzien wird auf der BAuA-Homepage veröffentlicht 
[19]. 
 
 
 


